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1. Kapitel 

Thema und Gang der Untersuchung 

A. Was ist der Tod? Ein grundrechtliches Thema 
im strafrechtlichen Gewand 

Das geltende Recht bezieht sich in vielfältiger Weise auf Leben und Tod. 
Juristisch sind damit zwei systematisch miteinander verkoppelte Fragen zu beant-
worten: Was ist der Tod? Und: Was ist Leben? Beide Fragen lassen sich nicht 
voneinander lösen. Der Tod ist „ein Phänomen des Lebens"1, „von vornherein und 
von innen her dem Leben verbunden"2. Tod und Leben können nur „ in ihrem 
wechselseitigen Verwobensein"3, nur in der Konzentration auf ihre „untrennbare 
Zusammengehörigkeit"4 rechtsdogmatisch begriffen  werden. 

Wenn vom Tod die Rede ist, dann ist nicht immer der Endpunkt des kulturell 
überformten  „Naturphänomen(s) der Sterblichkeit"5 bzw. des „biologische(n) 
Lebensproze(sses)"6 des Menschen gemeint. Der Terminus „Tod" ist ebenso wie 

1 Heidegger,  S. 246 (§ 49). 
2 Simmel,  S. 30. 
3 Stephenson , S. X. 
4 Gadamer , Die Erfahrung  des Todes, S. 94. 
5 Gerhardt,  S. 50. S. außerdem Elias,  S. 70f. : „ Im Falle der Sexualität wie in dem des 

Todes handelt es sich um biologische Gegebenheiten, die im Erleben und Verhalten der 
Menschen jeweils gesellschaftsspezifisch,  also entsprechend der betreffenden  Stufe der 
Menschheitsentwicklung und, als deren Aspekt, der Zivilisation, verarbeitet und gestal-
tet werden. Jeder einzelne Mensch verarbeitet dann die gemeinsamen sozialen Muster in 
seiner eigenen Weise. Wenn man sich dessen bewußt wird, daß entscheidend für das 
Verhältnis der Menschen zum Tode nicht einfach der biologische Vorgang des Todes an 
sich ist, sondern die sich entwickelnde, jeweils stufenspezifische  Vorstellung vom Tode 
und die mit ihr verbundene Haltung der Menschen zum Tode, dann tritt auch die sozio-
logische Problematik des Todes schärfer  zutage. Dann wird es besser möglich, zum 
mindesten einige der Eigentümlichkeiten zeitgenössischer Gesellschaften und der ihnen 
zugehörigen Persönlichkeitsstrukturen wahrzunehmen, die für die Besonderheit des To-
desbildes (...) in den entwickelten Nationalgesellschaften verantwortlich sind." S. auch 
Ariès , Geschichte des Todes, S. 775: „Seit den ältesten Zeiten hat der Mensch Sexualität 
und Tod nicht als bloße rauhe Naturgegebenheit aufgefaßt." 

6 Arendt,  S. 90, S. 91, s. auch S. 89f.: „Etwas ganz anderes aber meint das Wort 
,Leben', wenn es, auf die Welt bezogen, die Zeitspanne anzeigt, die zwischen Geburt 
und Tod in der Welt verbracht wird. (...) Das Hauptmerkmal des menschlichen Lebens 
(...) besteht darin, daß es selbst aus Ereignissen sich gleichsam zusammensetzt, die am 
Ende als eine Geschichte erzählt werden können, die Lebensgeschichte, die jedem 
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der Ausdruck „Leben" ein mehrdeutiger Begriff. 7 Die Mehrdeutigkeit der Begriffe 
spiegelt sich auch in den Normtexten des geltenden Rechts wider.8 

Wenn das Gesetz von der Möglichkeit des Einzelnen spricht, das „tägliche 
Leben"9 zu fuhren bzw. „sein Leben (...) zu gestalten"10, dann wird die „biogra-
phische Bedeutung"11 eines konkreten Menschenlebens angesprochen, das  Leben 
also, das Verwirklichung des eigenen Existenzentwurfs ist, Gestaltung der mit 
dem biologischen Leben gegebenen Lebenszeit. „Lebewesen"12 sind freilich nicht 

menschlichen Leben zukommt und die, wenn sie aufgezeichnet, also in eine Bio-graphie 
verdinglicht wird, als ein Weltding weiter bestehen kann" (Schreibweise „Bio-graphie" 
im Original). 

7 Dazu aufschlußreich die Feststellung des Philosophen Stegmaier,  S. 20: „Leben ist 
einer der Begriffe,  die man ohne weiteres versteht, die für jedermann plausibel sind, so-
lange man nicht fragt,  was sie bedeuten. Fragt man, was sie bedeuten, lösen sie sich in 
eine Vielzahl möglicher Bedeutungen auf (...)." Quante , S. 176, spricht dementspre-
chend von der „Augustinische(n) Eigenschaft" des Begriffs  „Leben" und spielt damit 
auf Augustins  bekannte Frage nach der Zeit an: „Was ist also Zeit? Solange mich nie-
mand fragt,  weiß ich es; wenn ich es einem auf seine Frage hin erklären will, weiß ich es 
nicht" (Augustinus,  S. 306 [11. Buch, XIV]). Beispiele für die Vieldeutigkeit des Be-
griffs  „Leben": „Verflechtungen des Lebens, das wir als Juristen ordnen möchten" 
{Großfeld,  Bildhaftes Rechtsdenken, S. 80); „die Wirklichkeit des menschlichen Lebens 
und des Rechts in diesem Leben" (Drath,  S. 25); „Verbrechen als Lebenstatsache" (von 
Hentig,  Dogmatik, Strafverfahren,  Dunkelfeld, S. 663); „Lebensfunctionen des Staates" 
(Laband,  S. 102); „Recht als Lebensordnung" (Braun,  Recht, Justiz und Politik, 
S. 1071); „das Leben der Gemeinschaft" (Alexy,  Theorie der Grundrechte, S. 467); „Die 
(...) Welt ist das Gesamt der Lebenszusammenhänge, innerhalb derer unsere Praxis sich 
bewegt und bewährt" (Bubner,  S. 187); „Leben heißt hier Loben und Danken in der Ge-
genwart Gottes" (Moltmann,  S. 190 [Kap. III, § 12]). „Was ist (...) dieses Allbekannte 
und Geheimnisvolle, das wir Leben nennen?" (von  Weizsäcker,  S. 83); „Man muß (...) 
wissen, wovon man spricht, wenn man die Vokabeln Leben, lebendig, belebt gebraucht" 
(Plessner,  S. XIX); „Hatte der Ausdruck ,Tod' (...) überhaupt eine zureichend sicher 
umgrenzte Bedeutung?" (Heidegger,  S. 237 [§ 46]). 

8 Nichtverfassungsrechtliche  Beispiele zum „Tod" auch bei Klinge, S. 25ff.,  S. 33ff., 
S. 37ff.,  S. 44ff. 

9 § 38 I Nr. 1 SGB VIII: "Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens". S. auch „Lebens-
führung" (§10 11,2 JGG; § 144 I 2 StVollzG), „Lebenswandel" (§ 91 I JGG). S. auch 
§ 3 I StVollzG: „Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen so-
weit als möglich angeglichen werden." 

1 0 § 1901 I 2 BGB: „Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rah-
men seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen 
zu gestalten." Art. 45 I 2 LVerf Brandenburg: „Soziale Sicherung soll eine menschen-
würdige und eigenverantwortliche Lebensgestaltung ermöglichen." Ähnl. auch Art. 17 I I 
2 LVerf  Mecklenburg-Vorpommern. § 1 I 2 SGB I: „Es [= das „Recht des Sozialgesetz-
buchs"] soll dazu beitragen, (...) besondere Belastungen des Lebens (...) abzuwenden 
oder abzugleichen." Außerdem § 2 S. 1 StVollzG: „ Im Vollzug der Freiheitsstrafe  soll 
der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Strafta-
ten zu führen (Vollzugsziel)." § 3 I I I StVollzG: „Der Vollzug ist darauf auszurichten, 
daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern." 

11 Theunissen,  S. 109. 
1 2 Art. 32 S. 1 ThürLVerf;  Art. 39 I I I 1 LVerf  Brandenburg. 
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nur Menschen, sondern auch „Tiere", wenngleich das „Gemeinschaftsleben" 13 

sich nur auf „menschliche(s) Zusammenleben"14 bezieht, das in organisiert-staat-
licher Form den „Wechselfälle(n) des Lebens"15 vorzubeugen sucht.16 Ein „Te i l 
des Lebens" ist der „Sport" . 1 7 Auch das „kulturelle Leben"1 8 , das „wirtschaftliche 
(...) Eigenleben"19, das „Leben (...) in der Schule"20, nicht zuletzt das „politische 
Leben"2 1 sind konstitutive „Lebensbereiche"22 der „menschlichen Gemein-
schaft" 23. 

Daß die „Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände"24 

weder mit der biographischen noch mit der biologischen Bedeutung menschlichen 
Lebens etwas gemein hat, liegt auf der Hand. Entsprechendes gilt ersichtlich für 
die „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"25 bzw. die „Einheitlichkeit 

1 3 Art. 21 BremLVerf;  Präambel BadWürttLVerf;  Präambel ThürLVerf;  Präambel 
LVerf  Brandenburg. S. auch § 1353 I BGB: „eheliche Lebensgemeinschaft". 

1 4 Art. 12 I I BremLVerf. 
1 5 Art. 171 BayLVerf;  auf die „Wechselfälle des Lebens" bezieht sich schon Art. 161 

der Weimarer Reichsverfassung (WRV). 
1 6 S. auch Art. 1 I I 2 BadWürttLVerf:  „Er [= der Staat] faßt die in seinem Gebiet le-

benden Menschen zu einem geordneten Gemeinwesen zusammen (...)." 
1 7 Art. 35 S. 1 LVerf  Brandenburg: „Sport ist ein förderungswürdiger  Teil des Le-

bens." 
1 8 Art. 26 Nr. 4 BremLVerf;  Art. 34 I I 1 LVerf  Brandenburg, Art. 10 IV BayLVerf 

(„kulturelle[s] Eigenleben"). 
1 9 Art. 10 IV BayLVerf. 
2 0 Art. 23 I I I ThürLVerf;  Art. 21 I BadWürttLVerf  („Schulleben"). 
2 1 Art. 9 S. 1 ThürLVerf. 
2 2 § 8 I 2 Landesorganisationsgesetz NRW: „Sie [= die Bezirksregierung] hat die 

Entwicklung auf allen Lebensbereichen im Bezirk zu beobachten und den zuständigen 
obersten Landesbehörden darüber zu berichten." 

2 3 Art. 1 I I GG; Art. 124 I BayLVerf. 
2 4 Vgl. Art. 115c I I I GG, eine Vorschrift,  die für den Verteidigungsfall  eine besonde-

re (unter Zustimmungsvorbehalt des Bundesrats gestellte) Bundesgesetzgebungs-
kompetenz zur Regelung der Verwaltung und des Finanzwesens des Bundes und der 
Länder vorsieht, „wobei die Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, insbesondere in finanzieller Hinsicht, zu wahren ist." S. auch Präambel Bad-
WürttLVerf  und Präambel LVerf Brandenburg, die das jeweilige Land als „lebendiges 
Glied der Bundesrepublik Deutschland" charakterisieren, was impliziert, daß dessen 
„staatsrechtliches Eigenleben zu sichern ist" (Art. 178 S. 2 BayLVerf). 

2 5 Art. 72 I I GG n.F. Allg. zum Folgenden R. Herzog,  Das Geld im Grundgesetz, 
S. 284: Gibt der Verfassungstext zu einem gesuchten Gegenstand nichts unmittelbar her, 
dann weiß sich ein „gewiefter Jurist (...) zu helfen. Er geht den Verfassungstext von 
vorn bis hinten durch und trägt mit Bienenfleiß solche Bestimmungen zusammen, die 
ihrem Wortlaut und ihrem Inhalt nach so eng mit dem gesuchten Gegenstand (...) ver-
bunden sind, daß sich die Assoziation" auf diesen Gegenstand „förmlich aufdrängt.  Dar-
aus schließt er dann messerscharf,  daß der Verfassunggeber  den Begriff  ebenfalls im 
Kopf gehabt habe." 


